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Vorwort 
Das vorliegende Schulcurriculum orientiert sich im Sekundarbereich I für 
gymnasial beschulte Schülerinnen und Schüler an den Bildungsstandards für die 
Klasse 10 (Gymnasium) des Landes Baden-Württemberg mit den zugehörigen 
Vorschlägen zur Stoffverteilung in den Klassen 8 - 10. 
Für Schülerinnen und Schüler der Haupt- bzw. Realschule orientiert es sich am 
Bildungsplan für Haupt- und Realschulen des Landes Thüringen aus dem Jahr 
2012. 

Die in den Gymnasialklassen 8 – 10 an der HuZ Deutschen Schule Shenyang 
integrativ beschulten Haupt- und Realschüler wurden im vorliegenden 
Schulcurriculum gesondert berücksichtigt, schulartspezifische Inhalte sind 
farblich gekennzeichnet. 

Die HuZ DS Shenyang unterliegt im Fachbereich Chemie besonderen Auflagen 
(Beschaffung und Lagerung von Chemikalien) des Gastlandes China, welche bei 
der Erstellung des Schulcurriculums Berücksichtigung finden. 
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1 Zur Konzeption des Schulcurriculums Chemie 
Unverzichtbares Element der schulischen Ausbildung ist eine solide 
naturwissenschaftliche Grundbildung. Sie ist eine wesentliche Voraussetzung, um im 
persönlichen und gesellschaftlichen Leben sachlich richtig und selbstbestimmt 
entscheiden und handeln zu können, aktiv an der gesellschaftlichen Kommunikation 
und Meinungsbildung teilzuhaben und an der Mitgestaltung unserer 
Lebensbedingungen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung mitzuwirken. 

Das Fach Chemie leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Das Verständnis vieler 
Phänomene des Alltags erfordert Kenntnisse über Stoffe, ihrer Eigenschaften und 
Reaktionen. Die Bedeutung der Chemie zeigt sich heute in vielen lebensnahen und 
praxisbezogenen Bereichen wie Pharmazie, Land- und Forstwirtschaft, 
Kunststoffherstellung, Textilindustrie, Nanotechnologie und Energiewirtschaft. Als 
wesentliche Grundlage technischer, ökologischer, medizinischer und wirtschaftlicher 
Entwicklungen eröffnet die Chemie Wege für die Gestaltung unserer Lebenswelt und 
somit zur Verbesserung unserer Lebensqualität, birgt aber auch Risiken. Solide 
chemische Grundkenntnisse sind Voraussetzung für chemisch relevante Berufe und 
Studienrichtungen. 

1.1 Chemieunterricht in der Sekundarstufe I 

Der Chemieunterricht in der Sekundarstufe I ist auf das Erreichen der 
Eingangsvoraussetzungen für die Qualifikationsphase ausgerichtet und bietet den 
Schülern neben einer grundlegenden Allgemeinbildung eine 
wissenschaftspropädeutische Bildung und Berufsorientierung. Er konzentriert sich 
dementsprechend auf das Verstehen chemischer Sachverhalte und auf das Entwickeln 
von Basisqualifikationen, die eine Grundlage für anschlussfähiges Lernen in weiteren 
schulischen, beruflichen und persönlichen Bereichen bilden. 

Die fachlichen Schwerpunkte orientieren an den Bildungsstandards für die Klasse 10 
(Gymnasium) des Landes Baden-Württemberg sowie am Bildungsplan für Haupt- 
und Realschulen des Landes Thüringen aus dem Jahr 2012. 

Bezüge zum Methodencurriculum der Schule sowie zu fachübergreifenden 
Abstimmungen werden aufgezeigt. 

Fachspezifische Kompetenzen, die im Chemieunterricht im Zusammenhang mit 
verschiedenen Inhalten kumulativ entwickelt werden, sind nachfolgend ausgewiesen. 
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Dabei wird schulartspezifisch bezüglich der Intension und Tiefe der einzelnen 
Kompetenzen differenziert. 

Die Schülerinnen und Schüler können 

•   Aufgaben und Problemstellungen analysieren und Lösungsstrategien 
entwickeln 

•   Geeignete Methoden für die Lösung von Aufgaben auswählen und anwenden 
sowie Arbeitsphasen zielgerichtet planen und umsetzen 

•   zu einem Sachverhalt relevante Informationen aus verschiedenen Quellen 
(z.B. Lehrbücher, Lexika, Internet) sachgerecht und kritisch auswählen, 
aufbereiten und unter Angabe der Quelle fachgerecht zitieren 

•   Informationen aus verschiedenen Darstellungsformen (z.B. Texte, Symbole, 
Diagramme, Tabellen, Schemata) erfassen, darstellen, interpretieren und in 
andere Darstellungsformen übertragen 

•   Ihr Wissen systematisch strukturieren sowie Querbezüge zwischen 
Wissenschaftsdisziplinen herstellen, 

•   Arbeitsergebnisse verständlich und anschaulich präsentieren und geeignete 
Medien zur Dokumentation, Präsentation und Diskussion sachgerecht nutzen 

 
Schülerinnen und Schüler können  

•   individuell und im Team lernen und arbeiten 

•   den eigenen Lern- und Arbeitsprozess selbstständig gestalten sowie ihre 
Leistungen und ihr Verhalten reflektieren, 

•   Ziele für die Arbeit der Lerngruppe festlegen, Vereinbarungen treffen und 
deren Umsetzung realistisch beurteilen, 

•   angemessen miteinander kommunizieren und das Lernen im Team 
reflektieren, 

•  den eigenen Standpunkt artikulieren und ihn sach- und situationsgerecht 
vertreten sowie sich sachlich mit der Meinung anderer auseinandersetzen, 

•  ihren eigenen und den Lernfortschritt der Mitschüler einschätzen und ein 
Feedback geben. 
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Schülerinnen und Schüler können  

•   geeignete Methoden der Erkenntnisgewinnung auswählen und anwenden, 

•  naturwissenschaftliche Sachverhalte analysieren, beschreiben und Fragen  
bzw. Probleme klar formulieren, 

•  naturwissenschaftliche Sachverhalte vergleichen, klassifizieren und 
Fachtermini definieren, 

•   kausale Beziehungen ableiten, 

•   Sachverhalte mit Hilfe naturwissenschaftlicher Kenntnisse erklären, 

• sachgerecht deduktiv und induktiv Schlüsse ziehen, geeignete Modelle (z. B.: 
Atommodell) anwenden, mathematische Verfahren zur Lösung von Aufgaben 
anwenden, Untersuchungen und Experimente zur Gewinnung von 
Erkenntnissen nutzen und dabei die Schrittfolge der experimentellen Methode 
anwenden naturwissenschaftliche Verfahren in Forschung und Praxis sowie 
Entscheidungen und Sachverhalte auf der Grundlage naturwissenschaftlicher 
Fachkenntnisse und unter Abwägung verschiedener (z. B. wirtschaftlicher, 
technischer) Aspekte bewerten und sich einen fachlich fundierten Standpunkt 
bilden,

• bei der Beschaffung von Informationen und bei der fachwissenschaftlichen  
Kommunikation im Chemieunterricht ihre Medienkompetenz anwenden und 
sach- und adressatengerecht zu kommunizieren 
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2 Vereinbarungen zur Leistungsbewertung

 2.1 Leistungsmessung in den Jahrgangsstufen 8 -10 

In den Jahrgangsstufen 8 du 9 werden pro Schulhalbjahr ein bis zwei Tests mit einer 
maximalen Dauer von je 45 Minuten geschrieben. Sie sollen sich maximal auf die 
letzten 10 Unterrichtsstunden beziehen. Bei der Erstellung der Aufgaben werden die 
fachspezifischen Operatoren berücksichtigt (vgl. Anhang – Operatoren). Die 
Ergebnisse der schriftlichen Tests sollen etwa 50% der Gesamtnote ausmachen. 

In der Jahrgangsstufe 10 werden im 1. Schulhalbjahr zwei und im 2. Schulhalbjahr 
eine Klausur mit einer Länge von je 90 Minuten geschrieben. 
Die Klausuren in der Jahrgangsstufe 10 werden unter Berücksichtigung der 
„Einheitliche(n) Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung - Chemie“ (Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 01.12.1989 i.d.F. vom 05.02.2004) erstellt. Dabei 
wird darauf geachtet, die dort unter Punkt 2.2 („Fachspezifische Beschreibung der 
Anforderungsbereiche“) und Punkt 3.2 („Hinweise zum Erstellen einer 
Prüfungsaufgabe“) aufgeführten Anforderungsbereiche abzudecken, bzw. die 
fachspezifischen Operatoren zur Anwendung zu bringen (vgl. Anhang – Operatoren). 

2.1.1 Verwendung von Hilfsmitteln in Tests und Klausuren 

Für die Tests und Klausuren in der Sekundarstufe I sind in der Regel folgende 
Hilfsmittel uneingeschränkt zugelassen: 

•  Taschenrechner (nichtprogrammierbar, WTR/GTR mit num. 
Lösungsverfahren), 

•  Allgemeines Tafelwerk (ab Jahrgang 10).  

2.1.2 Bewertung von schriftlichen Leistungen

Die Bewertung der schriftlichen Leistungen der Schülerinnen und Schüler in der 
Sekundarstufe I (Gymnasium) orientiert sich an folgendem Schlüssel: 
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Die Bewertung der schriftlichen Leistungen der Schülerinnen und Schüler in der 
Sekundarstufe I (Haupt- und Realschule) orientiert sich an folgendem Schlüssel: 

     
2.1.3 Ermittlung der Gesamtleistungen

 
Die Gesamtleistung einer Schülerin/eines Schülers in der Sekundarstufe I setzt sich 
aus ihrer/seiner schriftlichen Leistung die in den Tests bzw. den Klausuren ermittelt 
wird, sowie der „laufenden Kursarbeit“ zusammen. Diese umfasst mündliche 
Leistungen aus der direkten Unterrichtsbeteiligung (auch Vorbereitung und 
Nachbereitung des Unterrichtes), Leistungen die im Schülerpraktikum erbracht 
werden und sonstige Leistungen wie z.B. Referate oder Präsentationen. 
Die Ermittlung der Leistung für die „laufende Kursarbeit“ obliegt der Fachlehrerin/
dem Fachlehrer. Grundsätzlich soll der Unterricht so gestaltet werden, dass die 
Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit bekommen, mündliche, praktische und 
sonstige Leistungen zu erbringen. 
Die Ergebnisse der schriftlichen Tests sollen etwa 50% der Gesamtnote ausmachen. 
Die Bewertung der Leistungen erfolgt in den Jahrgangsstufen 8 bis 10 mit den Noten 
1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend).
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4 Anhang: Operatorenliste 
Operatorenliste Naturwissenschaften (Physik, Biologie, Chemie) 

(In der Regel können Operatoren je nach Zusammenhang und 
unterrichtlichem Vorlauf in jeden der drei Anforderungsbereiche AFB 
eingeordnet werden; hier wird der überwiegend in Betracht kommende 
Anforderungsbereich genannt. Die erwarteten Leistungen können durch 
zusätzliche Angabe in der Aufgabenstellung präzisiert werden.) 
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